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A 
 
 
Abschluss der Weiterbildung  
Der erfolgreiche Abschluss der (ärztlichen) 
Weiterbildung wird nach Erwerb der vorge-
schriebenen Weiterbildungskompetenzen 
und Nachweis der geforderten Mindest-
Weiterbildungszeiten durch eine bestan-
dene Prüfung nachgewiesen.  
 
 
Akutversorgung 
Akutversorgung erfolgt in allen Kliniken, die 
die stationäre Behandlung von Patientin-
nen und Patienten aus einem unausgelese-
nen Patientengut sicherstellen. Dies bein-
haltet Einrichtungen, die Patientinnen und 
Patienten wegen einer akuten, unvorherge-
sehenen Erkrankung über eine zentrale 
Notaufnahme mit einer Aufnahmebereit-
schaft von 24 Stunden an 7 Tagen in der 
Woche aufnehmen und mindestens über 
mindestens folgende Fachabteilungen ver-
fügen: Innere Medizin, Chirurgie oder Un-
fallchirurgie.  
 
 
Ärztliche Leitung 
Ärztliche Weiterbildung kann in Westfalen-
Lippe ausschließlich unter verantwortlicher 
Leitung der von der Ärztekammer befugten 
Ärzte in zugelassenen Weiterbildungsstät-
ten durchgeführt werden. Ärztliche Weiter-
bildung ist nur von Arzt zu Arzt möglich. 
Kurse, Tätigkeiten etc. unter Leitung von z. 
B. Psychologen, Physiotherapeuten, Sport-
lehrern werden nicht – auch nicht teilweise 
– anerkannt (§ 5 Abs. 1 WO). 
 
 
Ärztliche Tätigkeit 
Grundvoraussetzung für die Berufsaus-
übung als Arzt in Deutschland ist die deut-
sche Approbation bzw. eine gültige Berufs-
erlaubnis nach § 10 der Bundesärzteord-
nung (BÄO). Diese sind bei der zuständi-
gen Bezirksregierung zu beantragen. 
 

- Bezirksregierung Arnsberg,  
Seibertzstr. 1 59821 Arnsberg 

- Bezirksregierung Detmold,  
Leopoldstr. 15, 32756 Detmold 

- Bezirksregierung Düsseldorf,  
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf 

- Bezirksregierung Köln,  
Zeughausstraße 2 – 10, 50667 Köln 

- Bezirksregierung Münster,  
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster 

 

 
 
Ärztliche Weiterbildung 
Ärztliche Weiterbildung beinhaltet das Er-
lernen ärztlicher Fähigkeiten und Fertigkei-
ten nach abgeschlossener ärztlicher Aus-
bildung und Approbation. Kennzeichnend 
für die Weiterbildung ist die praktische An-
wendung ärztlicher Kenntnisse in der am-
bulanten, stationären und rehabilitativen 
Versorgung der Patienten. 
 
Die Systematik der Weiterbildungsordnung 
unterscheidet im Rahmen der ärztlichen 
Qualifizierung vier verschiedene Kompe-
tenzstufen, die kognitiven und Metho-
denkompetenzen 

1. benennen und beschreiben 
2. Systematisch einordnen und erklären 

und die Handlungskompetenzen 
3. durchführen (unter Anleitung) 
4. selbstverantwortlich durchführen.  

 
Zur Erlangung der Facharztkompetenz sind 
die in der Weiterbildungsordnung festge-
legten Kompetenzen zu erwerben und letzt-
lich nachzuweisen. Die erlangte Facharzt-
kompetenz ist u. a. Grundlage für eine da-
rauf aufbauende Spezialisierung zum Er-
werb eines Schwerpunkts (im Gebiet) 
und/oder einer Zusatzbezeichnung. 
 
In der Weiterbildungsordnung ist der Begriff 
„Gebiet“ als Oberbegriff für ein definiertes 
Fachgebiet in der Medizin zu verstehen. 
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Einem Gebiet sind immer eine, manchmal 
auch mehrere Facharztkompetenzen zuge-
ordnet.  
 
Einige Gebiete umfassen ergänzend zum 
Facharzt die Möglichkeit des Erwerbs eines 
oder mehrerer Schwerpunkte. Der Erwerb 
einer Schwerpunktbezeichnung setzt das 
Vorliegen der zugehörigen Facharztqualifi-
kation voraus. 
 
Erwerbbare Zusatzbezeichnungen gehö-
ren nicht zu einem Gebiet. Beispielsweise 
umfasst das Gebiet Chirurgie acht ver-
schiedene Facharztkompetenzen. Das Ge-
biet Frauenheilkunde und Geburtshilfe um-
fasst eine Facharztkompetenz und zudem 
drei Schwerpunktkompetenzen. 
 
Die Weiterbildung wird in angemessen ver-
güteter hauptberuflicher Ausübung der 
ärztlichen Tätigkeit an zugelassenen Wei-
terbildungsstätten durchgeführt. Sie erfolgt 
unter Anleitung befugter Ärzte in prakti-
scher Tätigkeit und theoretischer Unterwei-
sung sowie teilweise auch durch die erfolg-
reiche Teilnahme an anerkannten Kursen. 
 
 
Anerkannte Kurse 
Sofern die Weiterbildungsordnung die Ab-
solvierung von Kursen vorsieht, ist eine vor-
herige Anerkennung des Kurses durch die 
für den Ort der Veranstaltung zuständige 
Ärztekammer als „anerkannter Weiterbil-
dungskurs“ erforderlich. 
 
Eine Liste mit anerkannten Weiterbildungs-
kursen/Strukturierten Curricularen Fortbil-
dungen/Strahlenschutzkursen ist auf unse-
rer Homepage: (www.aekwl.de: Startseite: 
ÄKWL > Arzt > Weiterbildung > Anerkannte 
Kurse) veröffentlicht.  
 
Eine Zertifizierung als Fortbildung ist nicht 
gleichzusetzen mit einer Anerkennung als 
Weiterbildungskurs. 
 
 

Anerkennungsgesetz 
Das sog. Anerkennungsgesetz regelt die 
Verfahren zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen und ist seit 
01.04.2012 in Kraft. Es handelt sich um ein 
Artikelgesetz, das sich aus mehreren Ge-
setzen bzw. Änderungen bestehender Ge-
setze zusammensetzt. Es bezieht sich auf 
über 600 Berufe, die durch Bundesrecht 
geregelt sind: 
 
Artikel 1 des Anerkennungsgesetzes bein-
haltet das Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz-BQFG (=> BQFG) 
 
Die Artikel 2 – 61 beinhalten Anpassungen 
und Änderungen in den berufsrechtlichen 
Fachgesetzen (z. B. Bundesärzteordnung).  
 
In diesen Fachgesetzen gab es vor Inkraft-
treten des Anerkennungsgesetzes auf-
grund von Vorgaben des Europarechts 
(insbesondere EU-Berufsanerkennungs-
richtlinie 2005/ 36/EG) zum Teil bereits Re-
gelungen für die Anerkennung europäi-
scher Berufsqualifikationen. Durch das An-
erkennungsgesetz wurden diese Verfahren 
auch für Staatsangehörige aus Ländern au-
ßerhalb der Europäischen Union, den so-
genannten Drittstaaten, zugänglich. 
 
 
Angemessene Vergütung 
Weiterbildung hat im Rahmen angemessen 
vergüteter ärztlicher Berufstätigkeit unter 
Anleitung von zur Weiterbildung befugten 
Ärzten zu erfolgen. Ansonsten kann die Be-
rufstätigkeit nicht als Weiterbildung berück-
sichtigt werden. Daher wird ggf. die Vorlage 
des Arbeitsvertrages gefordert. 
 
 
Antragstellung 
Ein Antrag auf Anerkennung einer Bezeich-
nung nach der Weiterbildungsordnung wird 
auch als Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
bezeichnet. Ein solcher Antrag ist mindes-
tens 8 Wochen vor dem angestrebten Prü-
fungstermin mit vollständigen Unterla-
gen bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
zu stellen. 
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Über die Zulassung zur Prüfung kann die 
Ärztekammer erst entscheiden, wenn die 
zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind (§ 12 Abs. 1 WO). Unvoll-
ständige Anträge verzögern die Bearbei-
tung.  
 
Bei Befürwortung eines solchen Antrags ist 
der Kandidat mit einer Frist von mindestens 
2 Wochen vor Prüfungstermin zu laden. 
 
Zu Anträgen auf Erteilung einer Befugnis 
zur Leitung der Weiterbildung siehe unter 
Befugnis. 
 
 
Approbation 
Wer in der Bundesrepublik Deutschland 
den Beruf als Arzt ausüben will, bedarf 
dazu einer staatlichen Erlaubnis. Diese Er-
laubnis zur Ausübung der Heilkunde wird in 
Nordrhein-Westfalen auf Antrag in Form ei-
ner Approbation oder einer Berufserlaubnis 
von den 5 Bezirksregierungen (Münster, 
Arnsberg, Detmold, Köln, Düsseldorf) aus-
gestellt. 
 
Mit der Weiterbildung kann grundsätzlich 
erst nach Erteilung der ärztlichen Approba-
tion bzw. einer Berufserlaubnis, der eine 
gleichwertige medizinische Grundausbil-
dung oder ein gleichwertiger Kenntnisstand 
zugrunde liegt, begonnen werden. 
 
 
Arbeitserlaubnis 
Für Ärzte aus EU-Mitgliedstaaten gilt die 
sog. Arbeitnehmerfreizügigkeit, d.h. sie be-
nötigen grundsätzlich keine spezielle Ar-
beitsgenehmigung.  
 
Drittstaatsangehörige brauchen für die Ar-
beitsaufnahme einen sog. Aufenthaltstitel – 
zu beantragen in der deutschen Auslands-
vertretung oder im deutschen Inland bei ei-
ner Ausländerbehörde – und in der Regel 
eine Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit. 
 

Zuständig für die Erteilung von Arbeitser-
laubnissen (AE) und für Zustimmungen zu 
Aufenthaltstiteln ist die Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) mit ihren regio-
nalen AE-Stützpunkten. 
(siehe Homepage der Bundesagentur für 
Arbeit https://www.arbeitsagentur.de/vor-
ort/zav/amz). 
 
 
Arbeitsverträge 
Ein Muster für befristete Arbeitsverträge für 
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung unter 
https://www.aekwl.de/fileadmin/user_up-
load/aekwl/recht/vertraege/Muster_Befris-
teter_Weiterbildungsanstellungsver-
trag.pdf  
 
Weiterbildung setzt ein reguläres Arbeits-
verhältnis voraus. Es sollte für jedes Be-
schäftigungsverhältnis eine schriftliche 
Vereinbarung/ein Arbeitsvertrag unter-
zeichnet werden. Es besteht die Möglich-
keit, Arbeitsverträge durch das Ressort 
Recht der ÄKWL prüfen zu lassen. 
 
Weiterbildung setzt voraus, dass – neben 
einem Arbeitsvertrag – zwischen dem Wei-
terbilder und dem in Weiterbildung befindli-
chen Arzt ein Weiterbildungsverhältnis be-
gründet wird.  
 
 
Aufenthaltstitel 
Drittstaatsangehörige brauchen für die Ar-
beitsaufnahme einen Aufenthaltstitel. Eine 
solche Aufenthaltsgenehmigung wird Dritt-
staatsangehörigen für einen Aufenthalt in 
einem der Mitgliedstaaten ausgestellt und 
ist in der deutschen Auslandsvertretung 
oder im deutschen Inland bei einer Auslän-
derbehörde zu beantragen. Zusätzlich er-
forderlich ist in der Regel eine Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit. 
 
 
Auslandsweiterbildung 
Zu unterscheiden ist zwischen Weiterbil-
dungen, die in EU-Staaten und anderer-
seits in Drittstaaten geleistet wurden.  
 
Die Anerkennung von Facharztkompeten-
zen aus der EU wird durch die Richtlinie 
2005/36/EG des Rates vom 07.09.2005 ge-
regelt.  
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Seit dem 01.04.2012 ist das Anerken-
nungsgesetz mit dem Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz (BQFG) Bund in Kraft. 
Das Anerkennungsgesetz für das Land 
NRW mit dem BQFG ist am 15.06.2013 in 
Kraft getreten. Durch diese Gesetze wird 
die Anerkennung von Diplomen aus Dritt-
ländern geregelt.  
 
Die Anerkennung von Weiterbildungsab-
schnitten, die noch nicht zu einem Ab-
schluss, einem Diplom, geführt haben, wer-
den weiterhin in den §§ 18 ff. der Weiterbil-
dungsordnung geregelt. 
 
Die Anerkennung solcher Weiterbildungs-
abschnitte wird anhand von ausführlichen 
Zeugnissen und Nachweisen über die im 
Ausland absolvierte Weiterbildung geprüft 
und zwar im Hinblick auf die Gleichwertig-
keit zu der in Deutschland geforderten Wei-
terbildung. Je ausführlicher die Nachweise 
sind, desto besser kann werden, ob eine 
Gleichwertigkeit vorliegt. 
 
 

B 
 
 
Befugnis 
Die Weiterbildung zum Facharzt und in 
Schwerpunkten wird unter verantwortlicher 
Leitung der von der Ärztekammer befugten 
Ärzte an einer zugelassenen Weiterbil-
dungsstätte durchgeführt. Das Erfordernis 
einer Befugnis gilt auch für eine Zusatz-
Weiterbildung, soweit nichts anderes in der 
Weiterbildungsordnung geregelt ist. 
 
Eine Befugnis zur Leitung der Weiterbil-
dung kann mit zeitlichen Beschränkungen 
und/oder Auflagen wie z.B. wahrzuneh-
menden Rotationen, gemeinsamen Befug-
nisse erteilt werden. Bitte achten Sie darauf. 
Informationen finden Sie im Befugtenver-
zeichnis auf unserer Homepage:   
(www.aekwl.de: Startseite: ÄKWL > Für 
Ärzte > Weiterbildung > Weiterbildungsbe-
fugnisse > Befugtensuche). 
 
 

Berufserlaubnisse gemäß § 10 Bundes-
ärzteordnung (BÄO) 
Wer in der Bundesrepublik Deutschland 
den Beruf als Arzt ausüben will, bedarf 
dazu einer staatlichen Erlaubnis. Diese 
wird in Nordrhein-Westfalen auf Antrag in 
Form einer Approbation oder einer Berufs-
erlaubnis von den 5 Bezirksregierungen 
(Münster, Arnsberg, Detmold, Köln, Düs-
seldorf) ausgestellt. 
 
Für eine lediglich vorübergehende Berufs-
ausübung kann eine Berufserlaubnis erteilt 
werden. Sie ist in jeder Hinsicht einschränk-
bar und wird in der Regel widerruflich, be-
fristet und ggf. auf bestimmte Beschäfti-
gungsstellen beschränkt erteilt. Die Berufs-
erlaubnis ist darüber hinaus nur im jeweili-
gen Bundesland gültig. 
 
Weiterbildung ist grundsätzlich erst mit Er-
halt der Approbation möglich oder mit einer 
Berufserlaubnis, der eine gleichwertige me-
dizinische Grundausbildung bzw. ein 
gleichwertiger Kenntnisstand zugrunde 
liegt. 
 
 
Berufsordnung  
Die Berufsordnung der ÄKWL ist eine auf 
Grundlage des Heilberufsgesetzes NRW 
erlassene Satzung und enthält die berufs-
rechtlichen und ethischen Grundlagen der 
ärztlichen Berufsausübung. Konkret wer-
den die geltenden ärztlichen Pflichten ge-
genüber Patienten, den Berufskollegen und 
der Ärztekammer geregelt.  
 
 
Berufshaftpflicht 
Jeder Arzt ist nach dem Heilberufsgesetz 
NRW (§ 5 Abs. 2 Nr. 5, § 30 Nr. 4) verpflich-
tet sich im Rahmen seiner beruflichen Tä-
tigkeit nicht nur ausreichend gegen Haft-
pflichtansprüche zu versichern, er muss 
auch der Ärztekammer gegenüber einer 
ausdrücklichen Erklärung abgeben, dass 
ausreichender Deckungsschutz aus einer 
bestehenden Berufshaftpflichtversicherung 
besteht.  
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BQFG 
Das BQFG (Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz) ist im Anerkennungsgesetz 
(=> Anerkennungsgesetz) geregelt. 
 
Das BQFG soll Fachkräften, die im Ausland 
einen Berufsabschluss erworben haben, 
dabei helfen, in Deutschland eine Beschäf-
tigung aufnehmen zu können, die ihrer be-
ruflichen Qualifikation entspricht. Im Aus-
land erworbene Qualifikationen sollen so 
besser für den deutschen Arbeitsmarkt 
nutzbar gemacht werden (§ 1 BQFG). Das 
BQFG trägt damit zur Sicherung des Fach-
kräfteangebots und zur Integration in 
Deutschland lebender Migranten in den Ar-
beitsmarkt bei. 
 
Das BQFG NRW gilt für Berufsabschlüsse, 
die landesrechtlich in NRW geregelt sind.   
 
Bezüglich eines in einem Drittstaat staatlich 
anerkannten Berufsabschlusses eröffnet 
das BQFG einen Rechtsanspruch auf 
Überprüfung der Gleichwertigkeit mit einem 
deutschen bundesrechtlich geregelten ab-
geschlossenen Referenzberuf. Für Perso-
nen, die dagegen „nur“ Berufserfahrung 
vorweisen können, aber über keinen forma-
len Berufsabschluss verfügen, ist der An-
wendungsbereich des BQFG nicht eröffnet. 
 
 

C 
 
 
Certificate of Good Standing 
siehe Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 
 
Checklisten 
Auf unserer Homepage finden Sie diverse 
Checklisten, u. a. eine Checkliste der ein-
zureichenden Unterlagen für den Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung. 
(https://www.aekwl.de/fileadmin/user_up-
load/aekwl/weiterbildung/Checkliste_Aner-
kennung.pdf). 
 
 

Chefarzt-/Chefärztin-Wechsel 
Bei einem Wechsel in der ärztlichen Lei-
tung erhält der/die neue Chefarzt/-ärztin 
befristet für 12 Monate grundsätzlich auf 
Antrag eine Weiterbildungsbefugnis in 
Höhe der Weiterbildungsbefugnis des/r 
Vorgängers/in. Damit die Weiterbildungs-
befugnis nach Befristung von 12 Monaten 
nicht erlischt, muss die neue ärztliche Lei-
tung in der Regel zwei Monate vor Ablauf 
der Befristung einen erneuten Antrag mit 
Leistungszahlen sowie Weiterbildungspro-
gramm stellen. Das Formular für die Bean-
tragung finden Sie unter 
https://www.aekwl.de/fileadmin/user_up-
load/aekwl/weiterbildung/Antrag_Erstan-
trag.pdf 
 
 
Curriculare Fortbildung, 
strukturierte 
Hierbei handelt es sich um Fortbildungen 
nicht Weiterbildungen. Informationen 
hierzu bietet die Akademie für medizinische 
Fortbildung.  
 
 

D 
 
 
Dauer der Weiterbildung 
In Abschnitt B und C der Weiterbildungs-
ordnung sind für jede erwerbbare Bezeich-
nung die Weiterbildungszeiten festgelegt, 
die unter Leitung entsprechend zur Weiter-
bildung befugter Ärztinnen / Ärzte zu absol-
vieren sind. Hierbei handelt es sich um Min-
destzeiten, die sich individuell verlängern 
können (z. B. bei Teilzeit-Weiterbildung, bei 
verzögertem Kompetenzerwerb). 
 
 
Dokumentation der Weiterbildung 
Der in Weiterbildung befindliche Arzt hat 
die Ableistung der vorgeschriebenen Wei-
terbildungsinhalte im (e)Logbuch zu doku-
mentieren (§ 8 WO). 
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Der Weiterbildungsbefugte führt mit dem 
Weiterzubildenden nach Abschluss eines 
Weiterbildungsabschnitts - mindestens je-
doch einmal jährlich - ein Gespräch, in wel-
chem der Stand der Weiterbildung von bei-
den beurteilt wird. Bestehende Defizite sind 
dabei aufzuzeigen.  
 
Der Inhalt dieses Gesprächs ist ebenfalls 
im (e)Logbuch zu dokumentieren. Die Do-
kumentation der Weiterbildung erfolgt zum 
einen im (e)Logbuch und zum anderen in 
den Weiterbildungszeugnissen. Die voll-
ständig dokumentierte Weiterbildung ist 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung bei-
zufügen. 
 
 

E 
 
 
eLogbuch 
Das elektronische Logbuch für die Weiter-
bildung (eLogbuch) dient der kontinuierli-
chen Dokumentation der absolvierten Wei-
terbildungsinhalte durch den Weiterzubil-
denden sowie der Bestätigung des erreich-
ten Weiterbildungsstandes durch die zur 
Weiterbildung befugte Ärztin bzw. den zur 
Weiterbildung befugten Arzt. Das jeweilige 
Logbuch enthält die in den Abschnitten B 
bzw. C geregelten Weiterbildungsinhalte 
sowie Richtzahlen, soweit diese vom Kam-
mervorstand beschlossen wurden (§ 2a 
Abs. 7 WO). 
 
 

 
 

Das eLogbuch ist ein Kernelement der 
neuen WO. Um die verpflichtende Doku-
mentation der Weiterbildung und des Wei-
terbildungsfortschrittes für Weiterzubil-
dende und Weiterbildungsbefugte zu er-
leichtern und den Austausch mit der zu-
ständigen Ärztekammer zeitgemäß zu ge-
stalten, stehen alle Logbücher im Rahmen 
einer bundeseinheitlichen Lösung als elekt-
ronische Anwendung zur Verfügung. 
 
 
EU-Recht 
Die Anerkennung von in der EU erworbe-
nen Berufsqualifikationen ist in der Richtli-
nie 2005/36/EWG geregelt. 
 
- Die Richtlinie enthält spezifische Best-

immungen über die vorübergehende 
Mobilität. Diese ermöglichen die Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit auf der 
Basis einer vorherigen Meldung bei der 
Ärztekammer, ohne dass eine Kammer-
zugehörigkeit begründet wird.  

 
- Die Richtlinie gilt auch für berufstätige 

Ärzte, die sich als Arbeitnehmer oder 
Selbständige dauerhaft in einem ande-
ren EU-Land als demjenigen, in dem sie 
ihre berufliche Qualifikation erworben 
haben, niederlassen möchten. 
 

- Die Richtlinie sieht 3 Systeme zur Aner-
kennung von Berufsqualifikationen vor: 
o die automatische Anerkennung für 

Berufe, bei denen die Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung harmo-
nisiert worden sind 

o die allgemeine Regelung für sons-
tige reglementierte Berufe 

o die Anerkennung auf der Grundlage 
von Berufserfahrungen für be-
stimmte berufliche Tätigkeiten 

 
Die Richtlinie enthält auch Bestimmungen 
über Sprachkenntnisse, Berufsbezeichnun-
gen und akademische Titel. 
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Evaluation 
Die Evaluation der Weiterbildung ist als ein 
gemeinsames Projekt der Bundes- und 
Landesärztekammern gestartet, um Stär-
ken und Schwächen des ärztlichen Weiter-
bildungssystems auszuloten. Befragt wer-
den weiterbildungsbefugte Personen und in 
Weiterbildung befindliche Ärztinnen und 
Ärzte.  
 
Für die Weiterbildungsleiter/-leiterinnen ist 
es Pflicht, an der Evaluation teilzunehmen. 
Die Weiterzubildenden sollen ebenfalls teil-
nehmen, um die Qualität der Weiterbildung 
zu verbessern. 
 

 
 

F 
 
 
Facharztstandard 
Der Facharztstandard ist das gemäß § 630 
a Abs. 2 BGB geschuldete fachliche Niveau 
im Rahmen des ärztlichen Behandlungs-
vertrags. Demnach schuldet die behan-
delnde Ärztin der Patientin eine Behand-
lung, die dem Standard einer sorgfältig ar-
beitenden Fachärztin in der Situation der 
behandelnden Ärztin entspricht.  
Daraus folgt, dass dieser Facharztstandard 
bei einer Behandlung für jedes für die Be-
handlung der Patientin relevante Fachge-
biet durchgängig, vom Zeitpunkt der Auf-
nahme bis zu Entlassung – auch nachts so-
wie am Wochenende und an Feiertagen – 
gewährleistet sein muss.  
 
 
Facharztstatus  
Das Führen einer Facharztbezeichnung 
begründet den Facharztstatus 
 
 

Fachkunde  
Siehe unter Strahlenschutzverordnung 
 
 
Fachliche Eignung 
Die weiterbildungsbefugte Person nimmt 
im Weiterbildungszeugnis Stellung zur 
Frage der fachlichen Eignung, das bedeu-
tet, dass sie zur Frage Stellung beziehen 
muss, ob bei der/dem Weiterzubildenden 
aufgrund der erworbenen Kenntnisse, Er-
fahrungen und Fertigkeiten die Facharzt-
reife vorliegt. Ohne Bestätigung der fachli-
chen Eignung im angestrebten Gebiet ist 
eine Zulassung zur Prüfung nicht möglich. 
 
 
Fachlich empfohlener 
Weiterbildungsplan 
Für viele Qualifikationen der WO 2020 sind 
fachlich empfohlenen Weiterbildungspläne 
(FEWP) vorhanden. In diesen Plänen wer-
den die in der Weiterbildungsordnung be-
schriebenen Kompetenzen näher erläutert 
und bieten damit einen Rahmen für die di-
daktisch-strukturierte Vermittlung der Wei-
terbildungsinhalte. 
 
 
Fallseminar  
Ein Fallseminar ist eine Weiterbildungs-
maßnahme mit konzeptionell vorgesehener 
Beteiligung jedes einzelnen Teilnehmers, 
wobei unter Anleitung einer/eines Weiter-
bildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie das dazuge-
hörige Grundlagenwissen erweitert und ge-
festigt werden. 
 
 
Förderung der WB  
Zur finanziellen Förderung der Weiterbil-
dung siehe: 
www.praxisstart.de (finanzielle Förderung 
im ambulanten Bereich) 
www.dkgev.de (finanzielle Förderung im 
stationären Bereich) 
www.mags.nrw (Hausarztaktionspro-
gramm) 
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Forschung 
Wissenschaftliche Aufträge stellen eine 
Unterbrechung der Weiterbildung dar und 
werden in der Regel nicht angerechnet (§ 4 
Abs. 4 WO). 
 
 
Der Vorstand der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat beschlossen, in einem Modellpro-
jekt die Möglichkeit der Anrechnung von 
Forschungstätigkeit auf Weiterbildungszei-
ten zu prüfen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die verantwortlichen Weiterbildungs-
befugten für die betreffenden Weiterzubil-
denden prospektiv individuelle strukturierte 
Weiterbildungsprogramme vorlegen, aus 
denen der geplante Ablauf der Weiterbil-
dung hervorgeht. Es muss deutlich werden, 
wie die erforderlichen Inhalte trotz der ver-
kürzten Weiterbildungszeit vermittelt wer-
den, sodass die für das Führen einer Fach-
arztbezeichnung erforderlichen Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten erworben 
werden können.  
 
Jeder Antrag wird dem zuständigen Gre-
mium vorgelegt, das im Einzelfall darüber 
entscheidet. 
 
 
Fortbildung 
Ärztinnen und Ärzte sind gem. §§ 95 d und 
137 SGB V sowie gemäß Heilberufsgesetz 
und Berufsordnung verpflichtet sich fortzu-
bilden  
(http://www.aekwl.de/index.php?id=712).  
 
Die Zertifizierung der Fortbildungen erfolgt 
im Ressort Fortbildung der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe über das Sachgebiet Zer-
tifizierung der ärztlichen Fortbildung. 
 
 
Führen von Bezeichnungen 
Der Arzt/Die Ärztin kann 

1. nach der Weiterbildungsordnung 
erworbene Bezeichnungen,  

2. nach sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften erworbene Quali-
fikationen,  

3. Tätigkeitsschwerpunkte und 
4. organisatorische Hinweise  

auf Praxisschildern, Briefbögen, Rezept-
vordrucken und Stempeln ankündigen. 

 

Die nach Nr. 1 erworbenen Bezeichnungen 
dürfen nur in der gemäß Weiterbildungs-
ordnung zulässigen Form geführt werden. 
Ein Hinweis auf die verleihende Ärztekam-
mer ist zulässig. 
 
Andere Qualifikationen und Tätigkeits-
schwerpunkte dürfen nur angekündigt wer-
den, wenn diese Angaben nicht mit solchen 
nach geregeltem Weiterbildungsrecht er-
worbenen Qualifikationen verwechselt wer-
den können. 
 
Die Angaben nach Nr. 1 bis 3 sind nur zu-
lässig, wenn die Ärztin / der Arzt die um-
fassten Tätigkeiten nicht nur gelegentlich 
ausübt. 
 
 

G 
 
 
Ganztägig 
Weiterbildung erfolgt grundsätzlich ganztä-
gig und in hauptberuflicher Stellung. Eine 
berufsbegleitende Weiterbildung ist bei Zu-
satz-Weiterbildungen unter Anleitung eines 
Weiterbildungsbefugten zulässig, wenn 
dies in Abschnitt C der Weiterbildungsord-
nung vorgesehen ist. Teilzeit-Weiterbildung 
ist aus bestimmten Gründen möglich (=> 
Teilzeit-Weiterbildung) 
 
 
Gastarzt 
Eine Anrechnung von Weiterbildungszeiten 
ausländischer Ärztinnen und Ärzte im Rah-
men eines Stipendiums oder eines anderen 
Förderprogramms ist nicht möglich.  
 
Ausnahmen können in Betracht kommen, 
wenn  
- ein reguläres Arbeitsverhältnis und ein 

schriftlicher (Weiterbildungs-)Vertrag 
besteht 

- die ärztliche Approbation bzw. eine 
gleichwertige Berufserlaubnis vorliegt 

- die Weiterbildung ganztägig und in 
hauptberuflicher Stellung unter Anlei-
tung des zur Weiterbildung befugten 
Arztes erfolgt 
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- die Beteiligung an allen ärztlichen Tätig-
keiten in der Patientenversorgung in 
dem Bereich, in dem die Weiterbildung 
erfolgt, einschließlich der Teilnahme an 
den Bereitschaftsdiensten erfolgt 

- eine angemessene Vergütung sicherge-
stellt ist, die sich am Ergebnis tarifver-
traglicher Regelungen für Ärzte orien-
tiert und z. B. auch über Stipendien oder 
Drittmittel aufgebracht werden kann. 

 
Bitte setzen Sie sich vor Aufnahme einer 
solchen Tätigkeit mit der ÄKWL zur Bera-
tung und Klärung offener Fragen in Verbin-
dung. 
 
 
Gebietsgrenzen 
Eine Zusatz-Weiterbildung beinhaltet die 
Spezialisierung in Weiterbildungsinhalten, 
die zusätzlich zu den Facharzt- und 
Schwerpunktweiterbildungsinhalten abzu-
leisten sind, sofern nichts anderes geregelt 
ist. Wer die geregelten Mindestanforderun-
gen erfüllt und in einer Prüfung die dafür er-
forderliche fachliche Kompetenz nachge-
wiesen hat, erhält eine Zusatzbezeichnung. 
Die Gebietsgrenzen fachärztlicher Tätigkei-
ten werden durch Zusatz-Weiterbildungen 
nicht erweitert, sofern nichts anderes gere-
gelt ist (§ 2 Abs.4 Weiterbildungsordnung). 
 
 
Gleichwertigkeitsprüfung 
des Medizinstudiums 
Staatsangehörige von Nicht-EU-Ländern 
müssen für den Erwerb der Approbation ggf. 
eine Kenntnisprüfung gemäß § 3 Abs. 3 S. 
3 BÄO beim Landesprüfungsamt für Medi-
zin ablegen. Der Antrag auf Erteilung der 
Approbation bzw. der Berufserlaubnis ge-
mäß Bundesärzteordnung ist in Nordrhein-
Westfalen bei der jeweils zuständigen Be-
zirksregierung zu stellen. Diese prüft, ob 
die im Ausland erworbene medizinische 
Grundausbildung mit dem deutschen Aus-
bildungsstand gleichwertig ist (Studium der 
Humanmedizin). 
 
 

H 
 
 
Handlungskompetenz 
Im Rahmen der kompetenzbasierten Wei-
terbildungsordnung unterteilt sich der Kom-
petenzerwerb in unterschiedliche Kompe-
tenzstufen. Die Handlungskompetenz be-
deutet, erworbene Fähigkeiten zunächst 
unter Anleitung durchzuführen (Stufe 3) 
und das Erlernte schließlich zu demonstrie-
ren und selbstverantwortlich durchzuführen 
(Stufe 4)  
 
 
Heilberufsgesetz NRW 
Das Heilberufsgesetz des Landes NRW 
(HeilBerG NRW) regelt die Berufsaus-
übung, die Berufsvertretungen und die Be-
rufsgerichtsbarkeit der Heilberufe. 
 
Aufgrund der in Deutschland föderalistisch 
organisierten Gesetzgebungskompetenz 
für die Berufsvertretung, die Überwachung 
der Berufsausübung und die Berufsge-
richtsbarkeit der Heilberufe erlässt jedes 
Bundesland ein eigenes Heilberufsgesetz, 
das die Rechtsgrundlage für die Berufs-
ständische Körperschaft des öffentlichen 
Rechts bildet. Die vorbenannten Aufgaben 
sind den jeweiligen Kammern für Heilberufe 
der Länder übertragen worden, die diese 
als Selbstverwaltungskörperschaften wahr-
nehmen.  
 
 
Honorararzt/-ärztin 
Ein Honorararzt/-ärztin ist i.d.R. eine Fach-
ärztin / ein Facharzt, die / der in medizini-
schen Einrichtungen zeitlich befristet auf 
Honorarbasis freiberuflich arbeitet. Da Wei-
terbildung in nachgeordneter Stellung und 
unter Anleitung erfolgt, schließt eine Hono-
rararzttätigkeit grundsätzlich eine Weiterbil-
dung aus. 
 
 
Hospitation 
Bei einer Hospitation handelt es sich grds. 
um eine passive, beobachtende Tätigkeit 
von regelmäßig nicht bereits approbierten 
Ärzten, die in der Regel allenfalls Tage oder 
Wochen dauert (vgl. SG Marburg, Urt. v. 
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26.11.2008 – S 12 KA 459/07). Hierbei wird 
dem behandelnden Arzt im Sinne eines so-
genannten „work shadowing“ bei der Arbeit 
zugesehen, wobei nur begleitet und beo-
bachtet wird – Stichwort: „Hände auf den 
Rücken“. Es entsteht kein Anspruch auf 
Vergütung, auch nicht auf den Mindestlohn 
nach § 22 MiLoG, weil mangels einer akti-
ven betrieblichen Betätigung auch keine 
Praktikantentätigkeit vorliegt (vgl. Marbur-
ger Bund „Leitfaden zur Beschäftigung von 
Ärztinnen und Ärzten mit ausländischer 
Ausbildung“).  
 
Fehlende Weiterbildungsinhalte können im 
Rahmen einer Hospitation bzw. Rotationen 
erworben werden, soweit diese vorab in-
haltlich und zeitlich definiert und von der 
Ärztekammer genehmigt wurden. Hospita-
tionen eignen sich für einen passiven, be-
obachtenden Kenntniserwerb. Entspre-
chende Inhalte müssen im Weiterbildungs-
programm hinterlegt sein und vom Koope-
rationspartner durch Unterschrift bestätigt 
werden. Hospitationen müssen aus Weiter-
bildungszeugnissen mit namentlicher Nen-
nung des (Wissens-)Vermittlers hervorge-
hen und von diesem jeweils bescheinigt 
werden. 
 
 

I 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 

K 
 
 
Kognitive Kompetenz 
Im Rahmen der kompetenzbasierten Wei-
terbildungsordnung unterteilt sich der Kom-
petenzerwerb in unterschiedliche Kompe-
tenzstufen. Die Kognitive Kompetenz (1. 
Stufe) umfasst hier den theoretischen 
Kenntniserwerb von Faktenwissen mit dem 
Ziel des Benennens und Beschreibens wei-
terbildungsrelevanten Inhalten 
 
 
Kompetenzbasierte Weiterbildung 
Ziel der Weiterbildung ist der geregelte Er-
werb festgelegter Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten, um nach Abschluss der 
Berufsausbildung besondere ärztliche 
Kompetenzen zu erlangen. Für eine Person, 
die die Anerkennung als Fachärztin als 
Facharzt in einer bestimmten Facharztbe-
zeichnung anstrebt, hat der erforderliche 
Kompetenzerwerb, d.h. der Erwerb der ge-
forderten Methoden- und Handlungskom-
petenzen, oberste Priorität – natürlich unter 
Berücksichtigung der zu erfüllenden Min-
destweiterbildungszeit.  
 
 
Kommissarische 
Weiterbildungsbefugnis 
Bei kommissarischen Befugnissen handelt 
es sich nicht um regulär erteilte Befugnisse. 
Diese dienen in erster Linie dem Bestands-
schutz der bereits in Weiterbildung befindli-
chen Personen. Damit wird die Kontinuität 
der Weiterbildung sichergestellt. Wenn die 
Nachfolge endgültig feststeht, kann dann 
eine eigene Weiterbildungsbefugnis bean-
tragt werden. Der Klinikträger ist dazu an-
gehalten, die Wiederbesetzung einer va-
kanten Leitungsposition schnellstmöglich 
vorzunehmen und den Interimszeitraum so 
kurz wie möglich zu halten. Aus diesem 
Grund ist die Gültigkeit kommissarischer 
Befugnisse in der Regel auf einen maxima-
len Zeitraum von 6 Monaten beschränkt 
(Befristung gem. §5 Abs. 2 S.2 WO). Das 
Formular für die Beantragung finden Sie 
unter  
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https://www.aekwl.de/fileadmin/user_up-
load/aekwl/weiterbildung/An-
trag_komm_Befugnis.pdf 
 
 
Konformitätsbescheinigung  
Die Konformitätsbescheinigung bestätigt, 
ob die in unserem Kammerbereich erwor-
bene Anerkennung/Weiterbildung den 
Richtlinien der Europäischen Union ent-
spricht (Richtlinie 2005/36/EG). 
 
 
Konsenspapier 
Gemäß dem Konsenspapier zur Stärkung 
der hausärztlichen Versorgung haben sog. 
Allgemeininternisten die Möglichkeit, die 
Facharztkompetenz Allgemeinmedizin mit 
einer verkürzten Weiterbildungszeit in der 
ambulanten hausärztlichen Versorgung 
von bis zu 12 Monaten zu erwerben.  
 
Zusätzlich sind zwei je 80-stündige Kursei-
terbildungen zu absolvieren, zum einen die 
Psychosomatische Grundversorgung und 
zum anderen das Repetitorium Allgemein-
medizin. 
 
 
Kooperation 
Kooperation bedeutet das zweckgerichtete 
Zusammenwirken bzw. Zusammenarbeiten 
zweier oder mehrerer Personen mit ge-
meinsamen Zielen mit Blick auf die Weiter-
bildung. Die einzelnen Kooperationspartner 
behalten hierbei ihre rechtliche Selbststän-
digkeit, verpflichten sich aber im Rahmen 
eines Kooperationsvertrages gegenseitig 
zur Zusammenarbeit in bestimmten Berei-
chen (z.B. Kooperation zwischen zwei Wei-
terbildungsstätten im Bereich der ärztlichen 
Weiterbildung). Unterformen der Koopera-
tion sind z.B. die >Hospitation oder die 
>Rotation. 
 

Koordinierungsstelle (KoStA) 
 

 
 
Die Koordinierungsstelle Aus- und Weiter-
bildung bei der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat am 01.07.2009 ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie ist zentrale Anlaufstelle für 
Ärztinnen und Ärzte und Medizinstudie-
rende, die an einer Weiterbildung zum 
Facharzt für Allgemeinmedizin interessiert 
sind, sowie für Weiterbildungsbefugte und 
Weiterbildungsstätten. Nähere Infos s. un-
ter https://www.aekwl.de/fuer-aerzte/wei-
terbildung/kosta/. 
 
 
Krankheit 
Krankheit stellt eine Unterbrechung der 
Weiterbildung dar und wird auf diese nicht 
angerechnet. Dies gilt nach § 4 Abs. 4 S. 5 
WO nicht für Unterbrechungen wegen 
Krankheit von grundsätzlich insgesamt 
nicht mehr als 6 Wochen im Kalenderjahr. 
 
 
Kursbücher  
Bei den (Muster-)Kursbüchern handelt es 
sich um methodische Empfehlungen, Lehr- 
und Lerninhalte sowie Lernziele für die in 
der jeweiligen Weiterbildung geforderten 
Kurse nach der (Muster-)Weiterbildungs-
ordnung. Diese werden von der Bundesärz-
tekammer erstellt. Diese Empfehlungen 
werden von den einzelnen (Landes-)Ärzte-
kammern für den betreffenden Kammerbe-
reich entsprechend umgesetzt. Bei der 
Ausgestaltung der Kurse und der jeweiligen 
Kursweiterbildung sind die getroffenen Vor-
gaben und Regelungen einzuhalten. 
 
 
Kurse  
Sofern die Weiterbildungsordnung die Ab-
leistung von Kursen vorschreibt, ist eine 
vorherige Anerkennung des jeweiligen Kur-
ses und dessen Leitung durch die für den 
Ort der Veranstaltung zuständige Ärzte-
kammer erforderlich. Der/die Leiter/in muss 
fachlich und persönlich geeignet sein. 
Diese Kurse müssen den von der Ärzte-
kammer vorgeschriebenen Anforderungen 
entsprechen. Für eine Kursanerkennung 
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sind die bundeseinheitlichen Empfehlun-
gen zu beachten (§ 4 Abs. 8 WO). 
 
 

L 
 
 
Landarztquote 
Nähere Informationen unter 
www.lzg.nrw.de 
 
 
Logbuch gemäß WO 2005 –  
Übergangsbestimmungen 
Das Logbuch in Papierform wird aktuell 
noch im Rahmen der Facharztweiterbil-
dung gemäß WO 2005 nach Übergangsbe-
stimmungen genutzt. Das Logbuch dient 
generell dazu, den Stand der eigenen Wei-
terbildung selbst zu ermitteln und die Wei-
terbildung zu dokumentieren!  
 
Mit Hilfe des Logbuches können Weiterzu-
bildende für sich dokumentieren, welche 
Kenntnisse und Fertigkeiten bereits erwor-
ben wurden oder noch fehlen. Es dient je-
doch nicht allein als Leistungsnachweis ge-
genüber der Ärztekammer Westfalen-Lippe.  
 
Bei späterer Antragstellung auf Zulassung 
zur Prüfung sind daher Weiterbildungs-
zeugnisse gem. § 9 WO sowie ein Leis-
tungskatalog von allen Weiterbildungsbe-
fugten über die selbständig durchgeführten 
Untersuchungs- und Behandlungsverfah-
ren einzureichen. Hierfür sind die Logbü-
cher - die als Grundlage für die Zeugniser-
stellung mit Leistungsnachweis dienen - 
dem Weiterbildungsbefugten vorzulegen.  
 
Da die Logbücher bei anderen Ärztekam-
mern obligater Bestandteil des Antrags auf 
Zulassung zur Prüfung sein können, emp-
fehlen wir dringend, die Logbücher mit 
Sorgfalt zu führen, um sie ggf. im Fall eines 
Kammerwechsels in einem anderen Ärzte-
kammerbereich vorlegen zu können. Die 
Logbücher sind auf der Homepage der Ärz-
tekammer zu finden. (www.aekwl.de: Start-
seite: ÄKWL > Arzt > Weiterbildung > Wei-
terbildung A bis Z) 
 

Alle Logbuchseiten sind mit Namen und 
Vornamen des Weiterbildungsassistenten 
sowie Unterschrift und Dienststempel des 
Weiterbildungsbefugten zu versehen.  
 
 
Logbuch gemäß WO 2020 
siehe eLogbuch 
 
 

M 
 
 
Mindest-Weiterbildung 
Die in der Weiterbildungsordnung festge-
legten Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte sind Mindestzeiten und Min-
destinhalte!  
 
Die Weiterbildungszeiten verlängern sich 
individuell, wenn Weiterbildungsinhalte in 
der Mindestzeit nicht erworben werden 
können. 
 
 Verkürzungsmöglichkeit von Weiterbil-

dungszeit 
 
In Bezug auf den Erwerb einer weiteren 
Facharztanerkennung ist festgelegt (§ 4 
Abs. 10 WO), dass sich die vorgegebene 
Weiterbildungszeit im Einzelfall verkürzen 
kann, wenn abzuleistende Weiterbildungs-
zeiten bereits im Rahmen einer anderen er-
worbenen fachärztlichen Weiterbildungs-
bezeichnung absolviert worden sind und 
der geforderte Kompetenzerwerb erfolgt ist. 
Die noch abzuleistende Weiterbildungszeit 
darf bei Erwerb einer weiteren in Anhang V 
Nummer 5.1.3 der Richtlinie 2005/36/EG 
aufgeführten fachärztlichen Weiterbildung 
die Hälfte der dort genannten jeweiligen 
Mindestdauer nicht unterschreiten. 
 
 
Methodenkompetenz 
Im Rahmen der kompetenzbasierten Wei-
terbildungsordnung unterteilt sich der Kom-
petenzerwerb in unterschiedliche Kompe-
tenzstufen. Die Methodenkompetenz (2. 
Kompetenzstufe) umschreibt die Fähigkeit, 
erworbenes Wissen systematisch einzu-
ordnen und erklären (Methodenwissen) 
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Mitwirkungspflicht 
Nach den verwaltungsverfahrensrechtli-
chen Vorschriften sind die Antragstellen-
den gehalten, bei der Ermittlung des Sach-
verhalts mitwirken. Sie sollen insbesondere 
ihnen bekannte Tatsachen und Beweismit-
tel angeben. Wird dieser Mitwirkungspflicht 
nicht ordnungsgemäß nachgekommen, 
kann die Behörde vom Antragsbegehren 
abweichende Schlüsse ziehen und den An-
trag im Zweifel ablehnen. 
 
 
Mutterschutz 
Mutterschutz und Elternzeit stellen eine Un-
terbrechung der Weiterbildung dar und wer-
den auf diese nicht angerechnet. Dies gilt 
nach § 4 Abs. 4 S. 5 WO nicht für Unterbre-
chungen wegen Mutterschutz von grund-
sätzlich insgesamt nicht mehr als 6 Wo-
chen im Kalenderjahr. 
 
Über die Anrechenbarkeit von Unterbre-
chungszeiten durch Mutterschutz kann erst 
am Ende der Weiterbildungszeit beraten 
und entschieden werden, wenn die Weiter-
bildungsinhalte und übrigen zeitlichen Vo-
raussetzungen erfüllt sind.  
 
 

N 
 
 
Nachweise für Prüfungszulassung 
Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
sind u. a. beglaubigte Kopien aller Zeug-
nisse/ Teilnahmebescheinigungen von 
Weiterbildungskursen/Leistungskataloge 
(Untersuchungs-/Operationskataloge) und 
die Dokumentation der Weiterbildung bei-
zulegen.  
 
 
Notfallaufnahme  
Krankenhäuser, die an der Notfallversor-
gung teilnehmen, müssen über eine Zent-
rale Notaufnahme verfügen. Diese wird als 
eine räumlich abgegrenzte, fachübergrei-
fende Einheit mit eigenständiger, fachlich 
unabhängiger Leitung definiert, in der der 
überwiegende Teil der Notfallversorgung 
am Krankenhausstandort stattfindet.  
 

Die im Rahmen der Facharzt-Weiterbildun-
gen in den Gebieten der Chirurgie und der 
Inneren Medizin geforderte Weiterbildungs-
zeit in Höhe von sechs Monaten in der Not-
fallaufnahme kann in zwei Tätigkeitsab-
schnitten von mindestens drei Monaten ab-
solviert werden. 
 
Die im Rahmen der Zusatz-Weiterbildun-
gen Notfallmedizin und Klinische Akut- und 
Notfallmedizin geforderten Weiterbildungs-
zeiten in Höhe von sechs Monaten in einer 
interdisziplinären zentralen Notaufnahme 
(Notfallmedizin) beziehungsweise in Höhe 
von 24 Monaten in einer interdisziplinären 
Notaufnahme (Klinische Akut- und Notfall-
medizin) können ebenfalls aufgesplittet in 
Tätigkeitsabschnitte von mindestens drei 
Monaten absolviert werden. 
 
 

O 
 
 
OP-Bericht 
Der OP-Bericht als Teil der Patientenakte 
muss schriftliche Angaben zur Art und 
Weise, dem Verlauf, dem Ergebnis und evtl. 
Komplikationen und Problemen der Be-
handlung bzw. des durchgeführten operati-
ven Eingriffs enthalten. Seine rechtlichen 
Grundlagen sind § 630 f BGB, § 10 der Be-
rufsordnung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe sowie § 57 Abs. 1 Bundesmantelver-
trag-Ärzte (BMV-Ä). Die ärztliche Doku-
mentationspflicht dient dem eigenen Inte-
resse der behandelnden Person an einer 
rechtskonformen Berufsausübung und 
stellt eine Erinnerungsstütze für den Be-
handlungsverlauf dar. Ein OP-Bericht hat 
eine Klarstellungsfunktion, auch für ggf. 
weiterbehandelnde fachkundige Dritte so-
wie eine Beweissicherungsfunktion in ei-
nem möglichen späteren Amtshaftungspro-
zess.  
o Inhalt: Nach § 630 f Abs. 2 BGB muss 

der OP-Bericht sämtliche aus fachlicher 
Sicht für die derzeitige und künftige Be-
handlung wesentlichen Maßnahmen 
und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, 
insbesondere die Anamnese, Diagno-
sen, Untersuchungen, Untersuchungs-
ergebnisse, Befunde, Therapien und 
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ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wir-
kungen, Einwilligungen und Aufklärun-
gen. Arztbriefe sind in die Patientenakte 
aufzunehmen. Aufzunehmen sind auch 
alle an der Operation beteiligten Perso-
nen mit Benennung ihrer Funktion (As-
sistenz bzw. Art der Mitwirkung bzw. 
selbstständige Durchführung) sowie die 
exakte Beschreibung der jeweils durch-
geführten Arbeitsschritte bei dem Ein-
griff. Vor diesem Hintergrund sind auch 
Wechsel von operierenden Personen 
aufzuführen.  

o Zeitpunkt: Die Dokumentation ist nach 
§ 630 f Abs. 1 S. 1 BGB in unmittelba-
rem zeitlichem Zusammenhang mit der 
Behandlung vorzunehmen.  

o Form: Der OP-Bericht ist gemäß § 630 
f Abs. 1 BGB schriftlich in Papierform 
oder elektronisch zu führen und muss 
lesbar, in sich schlüssig und frei von Wi-
dersprüchen sowie für fachkundige 
Dritte selbsterklärend und nachvollzieh-
bar sein.  

o Beteiligungsformen 
- Assistenz: Per Definition handelt es 

sich um eine unterstützende Tätig-
keit die, abhängig von der Art und 
Schwere des Eingriffs sowie von 
der Frage, ob die Leistungserbrin-
gung durch den Assistenten zu ei-
ner Patientengefährdung führen 
kann, sowohl von einer ärztlichen 
wie von einer nichtärztlichen Person 
durchgeführt werden kann. Im Kon-
text der Weiterbildung wird vonsei-
ten des Weiterbildungsbefugten 
dem Weiterbildungsassistenten das 
spezifische Vorgehen erklärt und 
vorgeführt. Der (ärztliche) Assistent 
hat im Gesamtgeschehen eine un-
tergeordnete Funktion. (Stichwort: 
„Haken halten.“) 

- Mitwirkung: Im weiterbildungsspezi-
fischen Sinn handelt es sich um ein 
arbeitsteiliges Zusammenwirken ei-
nes Arztes in Weiterbildung und ei-
nem hauptverantwortlich handeln-
den Facharzt / Oberarzt / Chefarzt / 
Weiterbildungsbefugten  

o Selbstständige Durchführung: Eigen-
ständiges und eigenverantwortliches 
Handeln auf Facharztniveau. 

 

P 
 
 
Persönliche Eignung 
Eine der Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Weiterbildungsbefugnis ist, dass der 
Antragsteller hierzu persönlich geeignet ist. 
Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn un-
ter Würdigung des Verhaltens und der Per-
sönlichkeit des Antragstellers der Schluss 
zu rechtfertigen, dass er seine bedeutsa-
men und verantwortungsvollen Pflichten in 
der Weiterbildung zukünftig im Einklang mit 
den für die ärztliche Berufsausübung gel-
tenden Vorschriften wahrnehmen wird. 
 
 
Portal 
Hiermit ist das Serviceportal (por-
tal.aekwl.de) der Ärztekammer Westfalen 
Lippe gemeint. Die Dokumentation der 
Weiterbildung und die Beantragung einer 
Weiterbildungsbefugnis gemäß Weiterbil-
dungsordnung von 2020 erfolgt in diesem 
Portal. Für die Anmeldung im Portal ist eine 
Kammermitgliedschaft in Westfalen-Lippe 
erforderlich, und der Portalzugang muss 
einmalig angelegt werden. 
 
Im Portal stehen für die Weiterbildung Be-
reiche für Ärztinnen und Ärzten in Weiter-
bildung sowie für Ärztinnen und Ärzte mit 
bestehenden oder angestrebten Befugnis-
sen zur Verfügung.  
 
 
Prüfung  
Facharzt- und Schwerpunktweiterbildung 
sowie Zusatz-Weiterbildung schließen im-
mer mit einer Prüfung bei der Ärztekammer 
ab.  
 
Über die Zulassung zur Prüfung kann die 
Ärztekammer erst entscheiden, wenn die 
zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzun-
gen für diese Weiterbildung erfüllt sind (§ 
12 Abs. 1 WO). Das bedeutet, dass der An-
trag auf Anerkennung erst mit Erfüllung der 
zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzun-
gen gestellt werden kann. 
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Deshalb sind die Antragsunterlagen min-
destens 8 Wochen vor dem Prüfungstermin 
vollständig bei der Ärztekammer einzu-
reichen. Mindestens 2 Wochen vor dem 
Termin erhält die/der Antragsteller/in die 
Zulassung zur Prüfung.  
 
Die Prüfung kann sich auf alle vorgeschrie-
benen Weiterbildungsinhalte erstrecken. 
Die Dauer der Einzelprüfung beträgt min-
destens 30 Minuten.  
 
 
Prüfungstermine 
Für fast jede Weiterbildungsqualifikation 
wird ein Prüfungstermin pro Monat angebo-
ten. Diese werden im Oktober eines jeden 
Jahres im „Westfälischen Ärzteblatt“ für das 
Folgejahr veröffentlicht.  
 
Die Prüfungstermine finden Sie auf unserer 
Homepage (www.aekwl.de: Startseite: 
ÄKWL > Arzt > Weiterbildung > Prüfungs-
termine). 
 
 

Q 
 
 
Qualifikationsvermerk 
Siehe Fachliche Eignung 
 
 
Quereinstieg  
Wer bereits eine Facharztanerkennung aus 
einem Gebiet der unmittelbaren Patien-
tenversorgung erworben hat, kann den 
Facharzt für Allgemeinmedizin unter Ver-
kürzung der regulären Weiterbildungszeit 
von 60 Monaten erwerben: 

- Ärzte mit der Facharztanerkennung 
aus den Gebieten Anästhesiologie, 
Chirurgie (gesamt), Innere Medizin 
(gesamt), Kinder- und Jugendmedi-
zin sowie Physikalische und Reha-
bilitative Medizin müssen neben 
dem Nachweis sämtlicher Kompe-
tenzen noch 24 Monate in der am-
bulanten hausärztlichen Versor-
gung absolvieren sowie die obliga-
ten Kursweiterbildung Psychoso-
matische Grundversorgung (80 

Stunden) und das Repetitorium All-
gemeinmedizin (80 Stunden). 

- Ärzte mit anderen Facharztaner-
kennungen müssen zudem noch 
zusätzlich bis zu 12 Monate in der 
stationären Akutversorgung im Ge-
biet Innere Medizin absolvieren. 
Dies wird im Wege einer Einzelfall-
prüfung durch die KoStA entschie-
den. 

 
Ärzte mit der Facharztanerkennung Innere 
Medizin ohne Schwerpunkt (sog. Allge-
meininternisten) können den Facharzt für 
Allgemeinmedizin nach dem Konsenspa-
pier erwerben. 
 
 

R 
 
 
Röntgenverordnung (RöV) 
Die Röntgenverordnung (RöV) war eine 
deutsche Verordnung, die bis zum 31. De-
zember 2018 den Betrieb von Röntgenein-
richtungen und den Strahlenschutz bei der 
Anwendung von Röntgenstrahlung regelte. 
Sie wurde durch die Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV) vom 29.11.2018 ersetzt. 
 
 
Rotation 
Eine Rotation erfolgt in der Regel im Rah-
men einer Arbeitnehmerüberlassung. Wei-
terbildungsstätte A, bei der der Weiterbil-
dungsassistent (WBA) unter der Leitung 
des Weiterbildungsbefugten X in Weiterbil-
dung ist, ist (und bleibt) Arbeitgeberin des 
WBA. Über diese wird auch weiterhin die 
Vergütung entrichtet. A überlässt den WBA 
an Weiterbildungsstätte B, damit er dort un-
ter der Anleitung vom Weiterbildungsbefug-
ten Y Weiterbildungsinhalte erwerben kann, 
die nicht von der Befugnis bzw. vom Leis-
tungsspektrum von A bzw. X umfasst sind. 
Zu diesem Zweck wird zwischen A und B 
ein Kooperationsvertrag geschlossen, der 
auch Voraussetzung für die Befugnis von X 
bzw. Y ist. Der WBA wird bei B bzw. Y aktiv 
behandelnd (≠ Hospitation) im Rahmen 
seiner Weiterbildung unter Anleitung und 
unter den gleichen vertraglichen Bedingun-
gen wie bei A bzw. X ärztlich tätig.  
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S 
 
 
Schwerpunkte 
Ein Schwerpunkt wird durch eine auf der 
Facharztweiterbildung aufbauende Spezia-
lisierung im Gebiet beschrieben. Für die 
Anerkennung einer Schwerpunktbezeich-
nung ist der Erwerb der entsprechenden 
Facharztanerkennung Voraussetzung. 
 
 
Stationärer Bereich 
Eine Behandlung findet im stationären Be-
reich statt, wenn der Patient zeitlich unun-
terbrochen – mindestens aber einen Tag 
und eine Nacht – im Krankenhaus unterge-
bracht ist. Erforderlich ist eine physische 
und organisatorische Eingliederung des 
Patienten in das spezifische Versorgungs-
system des Krankenhauses 
 
Eine Sonderform bildet hier der teilstatio-
näre Bereich (Tagesklinik): Auch hier wird 
die zu behandelnde Person in das spezifi-
sche Versorgungssystem eingegliedert und 
hat die Möglichkeit, tagsüber an den Thera-
pien teilzunehmen, über Nacht jedoch in 
die gewohnte Umgebung zurückzukehren.  
 
§ 2 a (3) der Weiterbildungsordnung defi-
niert, dass hierzu insbesondere Kranken-
hausabteilungen, Rehabilitationskliniken 
und Belegabteilungen und Tageskliniken 
gehören. 
 
 
Stellenbörse Allgemeinmedizin 
Die Ärztekammer Westfalen-Lippe stellt 
eine Plattform zur Verfügung, auf der Stel-
lenangebote und Stellengesuche für Wei-
terbildungsstellen „Allgemeinmedizin" ein-
gestellt werden können.  
 
 

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)  
Die Strahlenschutzverordnung sowie die 
dazu ergangene Fachkunderichtlinie regeln 
die Anwendung ionisierender Strahlung 
oder radioaktiver Stoffe am Menschen. 
Demnach dürfen nur Ärzte/Ärztinnen, die 
über eine Fachkunde im Strahlenschutz 
gem. der StrlSchV verfügen, ionisierende 
Strahlung und radioaktive Stoffe am Men-
schen anwenden oder auch die rechtferti-
gende Indikation zur Anwendung ionisie-
render Strahlung und radioaktiver Stoffe 
am Menschen stellen.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie dazu 
auf unserer Homepage unter:  
(https://www.aekwl.de/fileadmin/user_up-
load/aekwl/weiterbildung/WB/Doku-
mente/Strahlenschutz/StrlSchV_2018.pdf) 
 
Eine Liste der anerkannten Kursveranstal-
ter wird durch die Ärztekammer geführt. 
 
(Link: https://www.aekwl.de/fileadmin/u-
ser_upload/aekwl/weiterbildung/Strahlen-
schutz/Kursanbieterliste.pdf) 
 
 

T 
 
 
Teilzeittätigkeit  
Eine Weiterbildung in Teilzeit muss hin-
sichtlich Gesamtdauer, Niveau und Qualität 
den Anforderungen eines geregelten Kom-
petenzerwerbs einer ganztägigen Weiter-
bildung entsprechen. Dies ist in der Regel 
gewährleistet, wenn die Teilzeittätigkeit 
mindestens die Hälfte der wöchentlichen 
Arbeitszeit beträgt. Die Weiterbildungszeit 
verlängert sich entsprechend.  
 
Die Teilzeit-Weiterbildung wird anteilig an-
gerechnet. Für die Berechnung sind die wö-
chentliche Arbeitszeit und die im Tarifver-
trag festgelegte Zeit für eine Vollzeit-Wei-
terbildung oder die prozentuale Angabe der 
Teilzeit-Weiterbildung einzubeziehen. 
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Maßgebend ist der im Arbeitsvertrag gere-
gelte Stundenumfang. Überstunden und 
Bereitschaftsdienste führen nicht dazu, die 
Dauer der Weiterbildung zu verkürzen. 
 
 

U 
 
 
Übergangsbestimmungen  
Die Weiterbildungsordnung wird fortlaufend 
überarbeitet. Damit Planungssicherheit für 
die begonnene Weiterbildung besteht, wer-
den bei Inkrafttreten einer „neuen“ Weiter-
bildungsordnung konkrete Übergangsbe-
stimmungen definiert, die festlegen, bis 
wann diese spätestens abzuschließen sind.  
Diese Übergangsbestimmungen finden 
sich im § 20 WO 2020. 
 
 
Übersetzungen 
Übersetzungen von weiterbildungsrelevan-
ten Nachweisen aus dem Ausland sind von 
öffentlich bestellten oder beeidigten Dol-
metschern oder Übersetzern vorzunehmen. 
Als Amtssprache gilt die deutsche Sprache. 
 
 
Unbedenklichkeitsbescheinigung  
(Certificate of Good Standing) 
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist 
ein Nachweis der Berechtigung zur unein-
geschränkten Ausübung des ärztlichen Be-
rufes. Darüber hinaus bestätigt sie, dass 
keine berufs- und disziplinarrechtlichen 
Maßnahmen getroffen oder eingeleitet wor-
den sind. 
 
 

Unmittelbare Patientenversorgung 
Als Gebiete der unmittelbaren Patienten-
versorgung gelten gem. § 2a der Weiterbil-
dungsordnung:  
Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Ar-
beitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten, Humangenetik, In-
nere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie, Neurochirurgie, Neurologie, Nuklear-
medizin, Öffentliches Gesundheitswesen, 
Phoniatrie und Pädaudiologie, Physikali-
sche und Rehabilitative Medizin, Psychiat-
rie und Psychotherapie, Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Radiologie, 
Strahlentherapie, Transfusionsmedizin und 
Urologie 
 
 
Unterbrechung der Weiterbildung  
Eine Unterbrechung der Weiterbildung, ins-
besondere wegen Schwangerschaft, El-
ternzeit, Wehr- und Ersatzdienst, wissen-
schaftlicher Aufträge - soweit eine Weiter-
bildung nicht erfolgt - oder Krankheit kann 
nicht als Weiterbildungszeit angerechnet 
werden. Dies gilt nicht für Unterbrechungen 
wegen Krankheit oder Mutterschutz von 
grundsätzlich insgesamt nicht mehr als 6 
Wochen im Kalenderjahr. Tariflicher Erho-
lungsurlaub stellt keine Unterbrechung dar. 
Gleiches gilt für den tariflichen Fortbil-
dungsurlaub. Die Unterbrechungszeit-
räume sind im Zeugnis auszuweisen.  
 
 
Urkunden  
Die Ärztekammer bestätigt den erfolgrei-
chen Abschluss der Weiterbildung durch 
eine Anerkennungsurkunde. Ist die Ur-
kunde einmal erteilt, ist sie unverzüglich auf 
Richtigkeit zu überprüfen, weil sie im Nach-
gang grundsätzlich nicht mehr geändert 
werden kann. Dies gilt auch mit Blick auf 
Namensänderungen infolge einer Heirat 
etc. Ausnahmen gelten hier nach dem 
Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) im 
Falle einer Namensänderung aufgrund ei-
ner Änderung des Geschlechtseintrags und 
des Vornamens für trans*, nicht-binäre und 
intergeschlechtliche Menschen sowie nach 
dem Opferschutzgesetz 
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V 
 
 
Vertragsärztliche Versorgung 
Die Teilnahme an der vertragsärztlichen 
Versorgung ist in § 95 des Sozialgesetzbu-
ches V geregelt. Zuständiger Ansprech-
partner ist die Kassenärztliche Vereinigung. 
 
 
Verkürzungsmöglichkeit von Weiterbil-
dungszeit  
Siehe Mindest-Weiterbildungszeit 
 
 

W 
 
 
Weiterbildungsabschnitte 
Weiterbildungsabschnitte unter drei Monaten 
sind nicht anrechenbar, sofern in Abschnitt B 
und C der Weiterbildungsordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
 
Weiterbildungsgespräch 
Nach Abschluss eines Weiterbildungsab-
schnittes – jedoch mindestens einmal jähr-
lich – ist ein Gespräch zum Stand der Wei-
terbildung zwischen der Weiterbildungslei-
tung und dem in Weiterbildung befindlichen 
Person zu führen, in welchem der Stand 
der Weiterbildung von beiden beurteilt wird.  
Bestehende Defizite sind aufzuzeigen. Der 
Inhalt dieses Gesprächs ist im eLogbuch zu 
dokumentieren.  

 

Weiterbildungsinhalte 
Inhalte der Weiterbildung sind die Allgemei-
nen Inhalte der WO für die Abschnitte B 
und C sowie die Weiterbildungsinhalte der 
Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen 
sowie Zusatz-Weiterbildungen. Die Weiter-
bildungsinhalte für die jeweilige Qualifika-
tion sind in der Weiterbildungsordnung und 
den dazu erlassenen Richtlinien über den 
Inhalt der Weiterbildung definiert. Die als 
Weiterbildungsinhalte definierten Untersu-
chungs- und Behandlungsverfahren sind 
selbständig unter Anleitung nach entspre-
chender Unterweisung und Lernens durch-
zuführen. Sofern die selbständige Erbrin-
gung nicht gefordert wird, ist dies entspre-
chend vermerkt, z. B. wird dann die Mitwir-
kung bei Eingriffen gefordert.  
 
Das elektronische Logbuch für die Weiter-
bildung (Logbuch) dient der kontinuierli-
chen Dokumentation der absolvierten Wei-
terbildungsinhalte durch die Weiterzubil-
dende/den Weiterzubildenden sowie der 
Bestätigung des erreichten Weiterbildungs-
standes durch die zur Weiterbildung be-
fugte Ärztin bzw. den zur Weiterbildung be-
fugten Arzt.  
 
 
Weiterbildungsordnung 
In der Weiterbildungsordnung finden sich 
im vorangestellten Paragraphenteil die for-
malen Bestimmungen zur Weiterbildung. In 
den Teilen B und C sind die Mindestzeiten 
und -inhalte sowie die Bezeichnungen, die 
erworben werden können, aufgeführt. Wei-
tere Einzelheiten zu den Inhalten wie Un-
tersuchungs- und Behandlungsverfahren, 
geforderte Leistungs- und/ oder OP-Zahlen 
sind ebenfalls unter den Bezeichnungen zu 
finden.  
 
 
Weiterbildungsprogramm 
Dem Antrag auf Weiterbildungsbefugnis ist 
ein gegliedertes Programm für die Weiter-
bildung beizufügen. In diesem ist festgelegt, 
wie die Weiterbildung strukturiert ist und 
wer die Weiterbildung leitet und verantwor-
tet. Der Weiterbilder muss dieses geglie-
derte Programm den unter seiner Verant-
wortung Weiterzubildenden aushändigen. 
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Weiterbildungsstätte 
Eine zugelassene Weiterbildungsstätte ist 
eine Universitäts- oder Hochschulklinik so-
wie eine hierzu zugelassene Einrichtung 
der ärztlichen Versorgung. Zu den Einrich-
tungen der ärztlichen Versorgung zählt 
auch die Praxis eines niedergelassenen 
Arztes. 
 
 
Weiterbildungsverbund 
Ein Weiterbildungsverbund stellt eine >Ko-
operation zwischen verschiedenen ambu-
lanten und/oder stationären Praxen/Ein-
richtungen dar, die gemeinsam die ge-
samte Weiterbildung eines Gebietes für die 
Weiterbildungsassistenten sicherstellen 
wollen.  
 
Insbesondere im Gebiet Allgemeinmedizin 
gibt es schon seit Jahren Weiterbildungs-
verbünde. Weitere Informationen dazu un-
ter: https://www.aekwl.de/fuer-aerzte/wei-
terbildung/kosta/uebersicht-weiterbildung-
verbuende/. 
 
 
Weiterbildungszeit 
Abzuleistende Weiterbildungszeiten sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung 
eines Arztes zu absolvieren sind, der in der 
angestrebten Facharzt-/Schwerpunkt-kom-
petenz oder Zusatz-Weiterbildung zur Wei-
terbildung befugt ist. 
 
Maßgebend ist der im Arbeitsvertrag gere-
gelte Stundenumfang; Überstunden und 
Bereitschaftsdienste führen nicht dazu, die 
Dauer der Weiterbildung zu verkürzen. 
 
 

 
 
Weiterbildungszeitenrechner 
Im Portal der Ärztekammer Westfalen-
Lippe ist unter https://www.aekwl.de/Wei-
terbildungszeitenrechner/ ein Weiterbil-
dungszeitenrechner hinterlegt. Mit dem 
Weiterbildungszeitenrechner können Sie 
Ihre absolvierten und noch geplanten Wei-
terbildungsabschnitte in Voll- oder Teilzeit 
berechnen lassen. 
 
 
Weiterbildungszeugnisse  
Über die abgeleistete Weiterbildungszeit ist 
ein Weiterbildungszeugnis auszustellen, 
das im Einzelnen die erworbenen Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten darlegt 
und zur Frage der fachlichen Eignung aus-
führlich Stellung nimmt.  
 
Das Zeugnis muss auch Angaben über den 
zeitlichen Umfang von Teilzeitbeschäfti-
gungen und Unterbrechungen in der Wei-
terbildung enthalten. Zeugnisse sind für je-
den Tätigkeits-/Weiterbildungsabschnitt – 
auch bei Chefarztwechsel – von jedem 
Weiterbildungsleiter einzureichen. 
 
Ein Weiterbildungszeugnis stellt keinen 
Verwaltungsakt, sondern ein bloßes Gut-
achten des Weiterbildungsbefugten dar. 
Adressat des Weiterbildungszeugnisses ist 
nicht der Arzt in Weiterbildung, sondern die 
Ärztekammer, die auf dieser Grundlage 
über den Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
entscheidet.  
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Unterschied zu Arbeitszeugnissen: 
Der Anspruch auf ein Arbeitszeugnis ergibt 
sich nicht nur aus dem Arbeitsvertrag, son-
dern auch aus der Fürsorgepflicht des Ar-
beitgebers. Ein Ziel von Arbeitszeugnissen 
ist die Gewährleistung der Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt; Adressat ist der Arbeit-
nehmer, der das Zeugnis für künftige Be-
werbungen verwenden kann. Verantwort-
lich ist der Arbeitgeber, z. B. der Praxisin-
haber oder die Geschäftsführung des Kran-
kenhauses. 
 
 
Wiederholungsprüfung 
Im Falle des Nichtbestehens kann die Prü-
fung wiederholt werden. Die Wiederho-
lungsprüfung kann frühestens drei Monate 
nach der nicht erfolgreich abgeschlosse-
nen Prüfung durchgeführt werden. Je nach 
Verlauf der Prüfung kann der Prüfungsaus-
schuss die Auflage einer zusätzlichen the-
oretischen und/oder praktischen Weiterbil-
dung erteilen, bevor ein Antrag auf Zulas-
sung zur Wiederholungsprüfung gestellt 
werden kann. 

 
 

X 
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Ziel der Weiterbildung 
Ziel der Weiterbildung ist der geregelte Er-
werb festgelegter Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten, um nach Abschluss der 
Berufsausbildung besondere ärztliche 
Kompetenzen zu erlangen. Die Weiterbil-
dung dient der Sicherung der Qualität der 
ärztlichen Berufsausübung. 
 
 

Zulassung zur Prüfung 
Bei einem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist der Kandidat mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen zu laden. Daher 
ist der Antrag auf Anerkennung einer Be-
zeichnung mindestens acht Wochen vor 
dem Prüfungstermin mit vollständigen Un-
terlagen bei der Ärztekammer zu stellen.  
 
Bei einer Absage der Prüfung durch den 
Kandidaten/die Kandidatin innerhalb der 
14-tägigen Ladungsfrist, fällt bei Bekannt-
gabe des neuen Prüfungstermines eine zu-
sätzliche Verwaltungsgebühr von 100,00 
Euro an. 
 
 
Zusatz-Weiterbildung  
Eine Zusatz-Weiterbildung beinhaltet die 
Spezialisierung in Weiterbildungsinhalten, 
die zusätzlich zu den Facharzt- und 
Schwerpunktweiterbildungsinhalten abzu-
leisten sind, sofern nichts anderes in Ab-
schnitt C der Weiterbildungsordnung gere-
gelt ist 
 

 
 

 
 


